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BayNatSchG	 Bayerisches Naturschutzgesetz

BayStMI	 Bayerisches Staatsministerium des Inneren

BayStMUG	 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
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EuGH	 Europäischer Gerichtshof

FFH-RL	 FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie)
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GemBek	� Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten sowie für Landesentwicklung und Umweltfragen zu „Flurbereinigung 

und Naturschutz“ vom 12. Dezember 1988

LANA	 Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung

L.E.	 Ländliche Entwicklung
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VS-RL	 Vogelschutzrichtlinie
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Die vorliegenden Erläuterungen basieren auf dem Gutachten zum Forschungsvorhaben „Artenschutzrechtli-

che Prüfung in Verfahren der Ländlichen Entwicklung“. Dieses Gutachten wurde im Zeitraum von Mai 2007 

bis Juni 2008 von ifuplan (Institut für Umweltplanung, Landschaftsentwicklung und Naturschutz, München) 

erarbeitet und liegt bei den Ämtern für Ländliche Entwicklung vor.

Aufgrund der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Juli 2009 wurden die vorliegenden Erläute-

rungen im Februar 2010 den geänderten rechtlichen Bedingungen angepasst.

1  Allgemeines und Rechtsgrundlagen

Die Beachtung des besonderen Artenschutzrechtes (§§ 44 und 45 BNatSchG) ist eine Voraussetzung für die 

naturschutzrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens. Dies bedeutet, dass die artenschutzrechtlichen Regelun-

gen auch in Verfahren nach FlurbG bei der Aufstellung und öffentlich-rechtlichen Behandlung des „Plans der 

gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen nach § 41 FlurbG“ (Plan nach § 41 FlurbG) zu beachten sind. 

Nach dem am 1. März 2010 in Kraft getretenen neuen BNatSchG werden in einer „artenschutzrechtlichen 

Prüfung“ oder „Artenschutzprüfung“ für 

◆  die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie,

◆  die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie sowie für

◆  die sog. „nationalen Verantwortungsarten“ (nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) geprüft, 

ob Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG einschlägig sind (v. a. Verbot der Tötung, Schädigung 

und Störung von Tieren sowie der Schädigung von Pflanzen). 

Die einschlägige bayerische Regelung über die besondere Berücksichtigung streng geschützter Arten 

(Art. 6a Abs. 2 Satz 2 und 3 BayNatSchG) ist nach dem derzeit gültigen Recht nicht mehr anwendbar. Statt-

dessen wird eine neue Kategorie besonders geschützter Arten, die sog. „nationalen Verantwortungsarten“ 

eingeführt. Darunter werden nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG Arten verstanden, die „in ihrem Bestand ge-

fährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist“. Diese Arten 

werden in einer Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

festgelegt. Da nach § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG diese nationalen Verantwortungsarten den europarechtlich 

geschützten Arten gleichgestellt sind, sind sie im Rahmen der Artenschutzprüfung abzuhandeln.

Die hier behandelten artenschutzrechtlichen Vorschriften stellen durchweg zwingendes und abweichungs-

festes1 Recht dar. Sie können im Rahmen einer planrechtlichen Behandlung nicht durch Abwägung über-

wunden werden. Vielmehr ist die Erfüllung der Anforderungen eine Voraussetzung für die Zulässigkeit eines 

Vorhabens. Artenschutzrechtliche Verbote können nur dann überwunden werden, wenn die Voraussetzun-

gen der entsprechenden Ausnahmeregelungen erfüllt sind.

1 � Aufgrund der 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform unterliegt der Bereich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 Grundgesetz). Entsprechend können die Länder 
durch Gesetz vom Bundesgesetz abweichende Regelungen treffen. Ausgenommen (abweichungsfest) sind u. a. die allge-
meinen Grundsätze des Naturschutzes und das Recht des Artenschutzes (Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Grundgesetz).
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Grundsätzlich besteht eine artenschutzrechtliche Prüfung aus den folgenden drei Schritten:

1. �� Vorprüfung (Ermittlung der prüfungsrelevanten Arten und Einschätzung ihrer vorhabensspezifischen Be-

troffenheit)

2. � Prüfung der Verbotstatbestände (Beeinträchtigungsermittlung)

3.  Ausnahmeprüfung (Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen) 

Nach Aussagen der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft „Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung“ (LANA 

2006) sind grundsätzlich zu allen nach den artenschutzrechtlichen Regelungen geschützten Arten, die vom 

Eingriff betroffen sind, qualifizierte Aussagen zu treffen. Ein rein bioindikatorischer Ansatz1 wird den ar-

tenschutzrechtlichen Anforderungen nicht gerecht. Dennoch ist das zu untersuchende Artenspektrum auf 

jene geschützten Arten einzugrenzen, die vom Eingriff tatsächlich betroffen sein können (LANA 2006). In 

der Vorprüfung wird daher ermittelt, welche Arten im entsprechenden Bezugsraum (Wirkraum) tatsächlich 

oder potenziell vorkommen und welche Arten möglicherweise von den Vorhabenswirkungen betroffen sind. 

Dies geschieht üblicherweise über eine vorhabensspezifische Abschichtung, d. h. schrittweiser Ausschluss 

von Arten und/oder durch eine Bestandsaufnahme von Arten im Bezugsraum.

In einem zweiten Prüfschritt werden dann die eigentlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

abgeprüft. Werden solche Verbotstatbestände erfüllt, ist in einem dritten Prüfschritt zu untersuchen, ob die 

Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind.

2  Zuständigkeiten

Nach § 41 Abs. 1 FlurbG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz (AG-

FlurbG) ist die Teilnehmergemeinschaft als Träger des Vorhabens für die Aufstellung des Planes nach § 41 

FlurbG zuständig. Die Teilnehmergemeinschaft legt ihren Planentwurf dem Amt für Ländliche Entwicklung 

(obere Flurbereinigungsbehörde) vor. Dieses prüft vor dem Aufstellungsbeschluss durch die Teilnehmerge-

meinschaft als Fachaufsichtsbehörde den Planentwurf u. a. daraufhin, ob die artenschutzrechtlichen Vor-

schriften nach den §§ 44 und 45 BNatSchG beachtet worden sind. Nach Aufstellung des Plans und Durch-

führung des ggf. erforderlichen Anhörungstermins beantragt die Teilnehmergemeinschaft beim Amt für 

Ländliche Entwicklung die planrechtliche Behandlung nach § 41 FlurbG.

Das Amt für Ländliche Entwicklung entscheidet auf der Grundlage der fachlich geprüften und mit den Trä-

gern öffentlicher Belange abgestimmten Planunterlagen über die Zulässigkeit des Vorhabens insgesamt. Es 

entscheidet auch über die ggf. erforderlichen Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. Der Planfeststel-

lungsbeschluss muss daher auch die erforderlichen Ausnahmeentscheidungen ausdrücklich enthalten. 

Die Naturschutzbehörden werden gemäß der Gemeinsamen Bekanntmachung „Flurbereinigung und Natur-

schutz“ vom 12. Dezember 1988 (GemBek) beteiligt. Dies bedeutet, dass gegensätzliche Auffassungen zwi-

schen dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft und den Naturschutzbehörden vor dem Anhörungstermin 

nach § 41 Abs. 2 FlurbG ausgeräumt werden sollen. Bestehen nach dem Anhörungstermin noch wesentliche 

Meinungsverschiedenheiten, versucht das Amt für Ländliche Entwicklung sie gemeinsam mit der höheren 

1 	Ein bioindikatorischer Ansatz schließt vom Vorhandensein aussagekräftiger Indikatorarten auf die faunistische und 

	 floristische Wertigkeit eines Gebietes.
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Naturschutzbehörde auszuräumen. Gelingt dies nicht, holt das Amt für Ländliche Entwicklung vor der Fest-

stellung des Planes die Weisung des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ein, das 

im Benehmen mit dem Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit entscheidet (GemBek Zif. 5.3 Abs. 3).

3  Grundsätze zur Beachtung des Artenschutzes in Verfahren 	
	 der Ländlichen Entwicklung

3.1  Zukünftige Beachtung des Artenschutzes 

Die Verfahren der Ländlichen Entwicklung haben einen landschaftsplanerischen Ansatz, bei dem der Arten-

schutz und somit das Schutzgut Tiere und Pflanzen bereits von Anfang an in die Planung integriert wer-

den kann. Ein solcher Ansatz scheint am besten geeignet zu sein, dem Vermeidungsgrundsatz angemessen 

Rechnung zu tragen (Geissler-Strobel et al. 2003, Petersen 2006). 

Der grundlegende Ansatz zur Integration und Beachtung des Artenschutzes in den Verfahren der Ländlichen 

Entwicklung besteht also darin,

◆ � vorhabensbedingte Beeinträchtigungen planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten von vornherein zu 

vermeiden (Vermeidungsstrategie) und 

◆ � mit Hilfe von artspezifischen Naturschutzmaßnahmen Verbesserungen für die im Verfahrensgebiet vor-

kommenden planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten zu erreichen (artspezifische statt biotoptypen-

bezogene Maßnahmenplanung).

Der Vorsorgegedanke des europäischen Artenschutzrechtes (FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie) sowie 

die neuen Vorgaben des BNatSchG sind in der Landschaftsplanung der Ländlichen Entwicklung bisher nicht 

ausreichend berücksichtigt worden. Mit der genannten Vermeidungsstrategie soll erreicht werden, dass die 

gewünschten Maßnahmen wie z. B. neue Wege so geplant werden, dass hiervon insbesondere artenschutz-

fachlich bedeutsame Strukturen nicht tangiert werden. Diese Vermeidungsstrategie soll nicht nur für eu-

roparechtlich geschützte Arten oder nationale Verantwortungsarten, sondern auch ganz allgemein für na-

turschutzfachlich bedeutsame oder „planungsrelevante“ Arten gelten (siehe Kap. 3.2: Auswahl planungsre-

levanter Arten).

Den Belangen des Artenschutzes wurde bisher in den Dorferneuerungsverfahren im Rahmen der Planung 

Grünordnung/Dorfökologie und in den Flurneuordnungsverfahren im Rahmen der Landschaftsplanung in der 

Ländlichen Entwicklung allgemein und standortbezogen mit dem Schutz und der Entwicklung von erhal-

tenswerten Strukturen Rechnung getragen. Artenvorkommen wurden in der Eingriffsbilanzierung i. d. R. 

nicht explizit hervorgehoben. Dies hatte bei der Maßnahmenplanung zur Folge, dass die vorgeschlagenen 

Maßnahmen nicht artbezogen, sondern biotoptypenbezogen ausgerichtet waren. Aus naturschutzfach-

licher Sicht besteht jedoch eine hohe Dringlichkeit, Verbesserungen für den Artenschutz herbeizuführen 
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(BMU 2007, BayStMUGV 2007). Aufgrund ihrer Flächenwirksamkeit und ihrer umfassenden Möglichkeiten 

zur Neugestaltung eines Verfahrensgebietes kommt der Ländlichen Entwicklung zur Erreichung dieses Zieles 

eine zentrale Rolle zu. Verbesserungen für die in einem Verfahrensgebiet vorkommenden naturschutzfach-

lich bedeutsamen Arten sind aber nicht alleine durch allgemeine Biotopentwicklungsmaßnahmen zu errei-

chen, sondern erfordern auch artbezogene Maßnahmen, die gezielt und effektiv auf die Bedürfnisse dieser 

Arten ausgerichtet sind (siehe Geissler-Strobel et al. 2003).

3.2  Auswahl planungsrelevanter Arten

In allen Planungs- und Zulassungsverfahren besteht die Gefahr, die Belange des Artenschutzes (also des 

Schutzgutes Tiere und Pflanzen) einseitig auf die zwingenden Vorgaben der artenschutzrechtlichen Prü-

fung nach §§ 44 und 45 BNatSchG zu reduzieren, d. h. die alleinige Betrachtung und Untersuchung von 

europarechtlich geschützten Arten sowie von nationalen Verantwortungsarten. Dies ist nicht im Sinne des 

ganzheitlichen, landschaftsplanerischen Anspruchs in der Ländlichen Entwicklung, in der alle naturschutz-

fachlich bedeutsamen Tier- und Pflanzenarten eines Verfahrensgebietes sowohl bei der Prognose möglicher 

Beeinträchtigungen als auch bei der Planung von Naturschutzmaßnahmen einbezogen werden sollten. Eine 

entsprechende Erweiterung bzw. Anpassung des zu untersuchenden Artenspektrums erscheint auch inso-

fern sinnvoll, da im Rahmen der Planfeststellung bzw. Plangenehmigung nicht nur die artenschutzrechtli-

chen Regelungen zu beachten sind, sondern auch andere Beurteilungen möglicher Beeinträchtigungen von 

Tieren und Pflanzen erforderlich sind: 

◆  Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG,

◆  allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG

◆  evtl. FFH-Vorprüfung/Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG.

Das relevante Artenspektrum geht bei diesen Beurteilungen über die europarechtlich geschützten Arten und 

die nationalen Verantwortungsarten hinaus. Daher wird das „planungsrelevante“ Artenspektrum in einem 

Verfahren der Ländlichen Entwicklung neben den Tier- und Pflanzenarten der Artenschutzprüfung (Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, europäische Vogelarten sowie die nationalen Verantwortungsarten) auf 

die nachfolgend genannten Gruppen ausgedehnt. Um zu betonen, dass die Datenerhebung nicht nur auf die 

Artenschutzprüfung abzielt, wird im Folgenden von „planungsrelevanten“ Arten und nicht von „prüfungs-

relevanten“ Arten gesprochen. 

Für die planrechtliche Behandlung des Plans nach § 41 FlurbG ist grundsätzlich die „Eingriffsregelung“ nach 

§ 15 BNatSchG abzuarbeiten und die „allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls“ nach § 3c UVPG durchzufüh-

ren. Bei der Eingriffsregelung werden Eingriffe in Natur und Landschaft beurteilt. Dabei umfasst der Begriff 

Naturhaushalt auch wildlebende Pflanzen- und Tierarten sowie deren Habitate. D. h. naturschutzfachlich 

bedeutsame Arten (i. d. R. gefährdete Arten) sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu betrachten. Auch bei 

der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG sind unter dem Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Aussagen über deren Betroffenheiten zu machen. Aus landschaftsplanerischer Sicht ist es daher sinnvoll, 

naturschutzfachlich bedeutsame Arten, wie z. B. die besonders geschützten Arten mit einem hohen Rote-

Liste-Status, in die Bestandsermittlung einzubeziehen. Die Entscheidung, welche Arten hier zu behandeln 

sind, sollte einzelfallbezogen mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. 



9

Oft sind NATURA 2000-Gebiete (FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete) Teile eines Verfahrensgebietes. Im 

Rahmen der Genehmigung des Plans nach §  41 FlurbG ist in diesen Fällen laut § 34 BNatSchG zumin-

dest eine FFH-Vorprüfung (u. U. sogar eine FFH-Verträglichkeitsprüfung) erforderlich. Daher sollten sowohl 

Arten des Anhangs II FFH-RL, die für die Ausweisung eines FFH-Gebietes relevant sind, als auch Vogelar-

ten nach Anhang I sowie Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie, die für die Ausweisung von 

Vogelschutzgebieten relevant sind, berücksichtigt werden. Vogelarten nach Anhang I und Zugvögel nach 

Art. 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie sind bereits in den „europäischen Vogelarten“ eingeschlossen. Zwischen 

den Arten des Anhangs II FFH-RL und den Arten des Anhangs IV gibt es eine große Schnittmenge, so dass 

nur 38 Arten des Anhangs II FFH-RL zusätzlich zu bearbeiten sind.

Andererseits können auch bestimmte Arten als nicht planungsrelevant ausgeschlossen werden. Unter den 

europäischen Vogelarten befinden sich auch solche, die in Deutschland/Bayern weit verbreitet oder häufig 

und ungefährdet sind wie z. B. Amsel oder Mäusebussard. Dies führt dazu, dass bei fast jedem Planungsvor-

haben solche häufigen und ungefährdeten Vogelarten bzw. deren Lebensstätten betroffen sind. Bei diesen 

Arten ist es in der Regel nicht denkbar, dass sich der Erhaltungszustand der jeweiligen Art z. B. durch ein 

Verfahren der Ländlichen Entwicklung in relevantem Umfang verschlechtert. Daher werden Vogelarten, die 

weder in der Roten Liste Deutschland noch in der Bayerischen Roten Liste aufgeführt sind, nicht in die Be-

standsermittlung mit einbezogen1. Umgekehrt bedeutet dies, dass unter den Vogelarten alle Arten als pla-

nungsrelevant eingestuft werden, die in der Roten Liste Deutschland oder Bayern einer Gefährdungskatego-

rie zugeordnet sind (Kategorien 1, 2, 3, R, V)2. Darüber hinaus werden auch Koloniebrüter mit einbezogen, 

da bei diesen Arten bereits kleinräumige Eingriffe zu erheblichen Beeinträchtigungen auf Populationsniveau 

führen können (z. B. Uferschwalbe, Graureiher) sowie einige ungefährdete Vogelarten mit Indikatorfunktion 

(z. B. Wasseramsel). Insgesamt ergeben sich dadurch 130 planungsrelevante Vogelarten in Bayern. Ggf. kön-

nen weitere regional bedeutsame Arten in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde einbezogen 

werden, wenn dies aus naturschutzfachlichen Gründen erforderlich ist.

In Tabelle 1 sind die planungsrelevanten Arten als Gruppen zusammengestellt. Insgesamt ergeben sich der-

zeit mindestens 260 planungsrelevante Arten für die Ländliche Entwicklung in Bayern. Die Artenzahl wird 

sich durch die Festlegung nationaler Verantwortungsarten erhöhen. Eine detaillierte Artenliste  befindet sich 

im Kapitel 6 (Prüfliste der planungsrelevanten Arten in der Ländlichen Entwicklung). Zur besseren Über-

sichtlichkeit sind in Abbildung 1 die Schutzkategorien nach nationalem (besonders und streng geschütz-

te Arten) und europäischem Recht (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten) gra-

phisch dargestellt. 

1	Der Ausschluss von weitverbreiteten und ungefährdeten Arten entspricht der Vorgehensweise bei den Straßenbauhin-		

	 weisen (BayStMI 2007). Hier werden solche Arten unter dem Abschichtungskriterium E ausgeschlossen.
2	Rote-Liste-Status 0 („ausgestorben oder verschollen“) ist nicht relevant. 



10

Tabelle 1 Auswahl von planungsrelevanten Arten für die Ländliche Entwicklung in Bayern  

Planungsrelevante Arten Anzahl 

Arten des Anhangs IV FFH-RL 92  

europäische Vogelarten mit Rote-Liste-Status (d. h. keine häufigen oder ungefährdeten 
Vogelarten) 

130  

Nationale Verantwortungsarten nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG * 

Arten des Anhangs II FFH-RL (zusätzlich zu den Arten des Anhangs IV FFH-RL) 38  

sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten  ** 

*  Anzahl derzeit unbekannt, da nationale Verantwortungsarten erst noch festgelegt werden müssen 

** Anzahl einzelfallbezogen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 

Abbildung 1 Verhältnis der verschiedenen Artenschutzkategorien (abgeändert aus BayStMI 2007) 

„besonders geschützte Arten“  
nach nationalem Recht 

„besonders geschützte Arten“  
nach nationalem Recht 

„streng geschützte Arten“  
nach nationalem Recht 

„streng geschützte Arten“  
nach nationalem Recht 

„Anhang IV - Arten“ 

„europäische Vogelarten“ 

„ europarechtlich 
geschützte Arten“ 
„ europarechtlich 

geschützte Arten“ 

„nationale Verantwortungsarten” 

Tabelle 1  Auswahl von planungsrelevanten Arten für die Ländliche Entwicklung in Bayern 

Abbildung 1  Verhältnis der verschiedenen Artenschutzkategorien (abgeändert aus BayStMI 2007)

3.3  Vereinfachung der artenschutzrechtlichen Prüfung

Ziel dieser Arbeitshilfe ist es, eine möglichst einfache und leicht abzuarbeitende Prüfmethodik für die ar-

tenschutzrechtliche Prüfung in der Ländlichen Entwicklung zu schaffen. Es geht dabei nicht darum, fach-

liche Abstriche beim besonderen Artenschutz vorzunehmen, um die Genehmigung eines Vorhabens zu er-

leichtern. Es geht vielmehr darum, das eigentliche Ziel all dieser artenschutzrechtlichen Regelungen nicht 

aus dem Auge zu verlieren, nämlich die Erhaltung der Artenvielfalt im Allgemeinen und der europarechtlich 

geschützten Arten im Besonderen. Aus diesem Grund erscheint es zweckmäßig, eine naturschutzfachlich 

sinnvolle und anwendungsbezogene Interpretation der gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen. Letztendlich ist 

entscheidend, ob man nicht mit einer einfachen Prüfmethodik zum gleichen Ziel kommen kann.

„Erhaltungszustand der betroffenen lokalen Population/des lokalen Bestandes“ als Bewertungsmaßstab 

aller artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
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Die Beurteilung sämtlicher artenschutzrechtlicher Verbote soll sich auf den „Erhaltungszustand der betrof-

fenen lokalen Population oder des lokalen Bestandes“ beziehen. D. h. die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

werden erfüllt, wenn sich – unter Einbeziehung von Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-Maßnahmen – 

der aktuelle Erhaltungszustand der betroffenen lokalen Population oder des lokalen Bestandes verschlechtert.

Es ist weder aus naturschutzfachlicher Sicht noch in der praktischen Durchführung sinnvoll, unterschiedli-

che sprachliche Bewertungsmaßstäbe zwischen den Tötungs-/Schädigungsverboten und dem Störungsver-

bot anzusetzen.

◆ � Bei den Tötungs- und Schädigungsverboten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) wird im 

Gesetzestext als Bewertungsmaßstab „die ökologische Funktion der […] betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang“ gewählt. D. h. Verbotstatbestände sind erfüllt, wenn die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte (bei Tieren) oder des betroffenen 

Standortes (bei Pflanzen) im räumlichen Zusammenhang nicht mehr erfüllt wird.

◆ � Beim Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird der „Erhaltungszustand der lokalen Population“ 
als Bewertungsmaßstab angesetzt. D. h. der Verbotstatbestand ist erfüllt, wenn sich der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population der betroffenen Art verschlechtert.

Beim Störungsverbot ist die Bezugsebene für den Verbotstatbestand nicht das einzelne Individuum, sondern 

die lokale Population. Bei den Tötungs- und Schädigungsverboten ist Bezugsebene die ökologische Funkti-

on der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte/des betroffenen Standorts. Wird diese im räumlichen 

Zusammenhang nicht mehr erfüllt, führt dies zu einer signifikanten Beeinträchtigung des lokalen Bestands 

einer geschützten Art. D. h. die Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist die Folge eines Funktionsver-

lusts der Lebensstätte. Letztendlich laufen alle Verbote auf die entscheidende Frage hinaus, ob sich der Er-

haltungszustand verschlechtert. 

„keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes auf überörtlicher Ebene“ als Ausnahmevoraussetzung

Bei der Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG soll ein „Verschlechterungsver-

bot des Erhaltungszustandes auf überörtlicher Ebene“ als einheitlicher Bewertungsmaßstab für alle Arten 

herangezogen werden.

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG darf eine Ausnahme von artenschutzrechtlichen Verboten u. a. nur zugelassen 

werden, wenn „sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Art. 16 
Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält“. 

In Art. 16 Abs. 1 FFH-RL wird als zusätzliche Bedingung für Arten des Anhangs IV FFH-RL genannt, dass 

Ausnahmen nur möglich sind, wenn „die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungs-
gebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen“. 
D. h. der Fortbestand des günstigen Erhaltungszustandes im natürlichen Verbreitungsgebiet ist eine Aus-

nahmevoraussetzung. Das natürliche Verbreitungsgebiet ist nicht näher definiert.
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Demgegenüber kommt bei den europäischen Vogelarten gemäß Art. 13 Vogelschutzrichtlinie nur ein Ver-

schlechterungsverbot des Erhaltungszustandes zum Tragen. Nach Art. 13 Vogelschutzrichtlinie muss ge-

währleistet sein, dass ein Vorhaben „nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen Lage führen“ darf. D. h. es 

kommt somit nicht auf die Unterscheidung an, ob sich die Arten derzeit in einem günstigen oder ungünsti-

gen Erhaltungszustand befinden. Für die Erteilung einer Ausnahme ist nur die Aufrechterhaltung des Status 

Quo als eine Bedingung gefordert. Unklar ist, auf welchen Bezugsraum sich der Erhaltungszustand bei den 

Vögeln bezieht (lokale Ebene oder biogeographische Region). 

Es ist weder aus naturschutzfachlicher Sicht noch in der praktischen Durchführung sinnvoll, unterschiedli-

che Maßstäbe für Anhang IV-Arten, europäische Vogelarten und nationale Verantwortungsarten anzuset-

zen. Daher wird im Sinne der LANA (2006) der aktuelle Erhaltungszustand der betroffenen Population als 

Maßstab bei der Beurteilung des Erhaltungszustandes herangezogen und nicht der angestrebte günstige 

Erhaltungszustand. Dies bedeutet, dass ganz unabhängig davon, in welchem Erhaltungszustand sich die be-

troffene Population momentan befindet (günstig oder ungünstig), keine Ausnahme möglich ist, wenn sich 

dieser Erhaltungszustand verschlechtert. Falls sich eine Art in einem ungünstigen Erhaltungszustand be-

findet, sind im Rahmen eines Verfahrens der Ländlichen Entwicklung alle Möglichkeiten zur Verbesserung 

des Erhaltungszustandes zu prüfen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Ebene, auf welcher der Erhal-

tungszustand zu betrachten ist. Bei der Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen ist es sinnvoll eine groß-

räumige Betrachtung vorzunehmen, da ja schon bei der Prüfung der Verbotstatbestände die Betrachtung 

auf lokaler Ebene stattgefunden hat (Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population/des 

lokalen Bestandes). In Anlehnung an Art. 1 Buchst. i) FFH-RL ist eine Ausnahme immer dann möglich, wenn 

die Art weiterhin ein lebensfähiges Element des Lebensraums, dem sie angehört, bildet und das natürliche 

Verbreitungsgebiet der Art regional weder abnimmt noch vermutlich abnehmen wird. Es wird daher vorge-

schlagen, dass sich der Erhaltungszustand bei der Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen auf die „überört-

liche Ebene“ bezieht. Hierunter ist eine räumliche Skala zu verstehen, die in Abhängigkeit von der betrach-

teten Art vom Verfahrensgebiet über den Naturraum (Untereinheit, Haupteinheit) bis zur biogeographischen 

Region reichen kann.

3.4  Darstellen des Gesamtablaufs

Nachfolgend ist die grundsätzliche Vorgehensweise beschrieben, wie der Artenschutz, also die Belange des 

Schutzgutes Tiere und Pflanzen, zukünftig in der Ländlichen Entwicklung berücksichtigt werden soll (siehe 

Abbildung 2 und 3).

Voraussetzung für die Umsetzung einer konsequenten Vermeidungsstrategie und einer artbezogenen Maß-

nahmenplanung ist eine Bestandsaufnahme der im Verfahrensgebiet nachgewiesenen und potenziell vor-

kommenden planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten (nähere Ausführungen siehe Kapitel 4.1). Dieser 

erste Schritt erfolgt im Rahmen der Vorbereitungsplanung in der Ländlichen Entwicklung. Mit Unterstüt-

zung der Naturschutzbehörden soll nicht nur eine Artenliste, sondern eine sog. „Artenpotenzialkarte“ er-

stellt werden, aus der man erkennen kann, welche Arten in welchen Biotop- oder Nutzungstypen des Ver-

fahrensgebietes vorkommen können. Nur durch diesen Raumbezug ist es möglich, Beeinträchtigungen zu 

vermeiden und auch artspezifische Maßnahmen zu planen. 
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Die Artenpotenzialkarte stellt somit eine Planungsgrundlage dar sowohl für die gewünschten Infrastruktur-

verbesserungen als auch für artspezifische Naturschutzmaßnahmen. So kann der zuständige Planer anhand 

der Artenpotenzialkarte - unabhängig von den möglichen vorhabensbedingten Beeinträchtigungen - über-

legen, mit welchen Naturschutzmaßnahmen das im Verfahrensgebiet vorkommende Artenpotenzial sinnvoll 

unterstützt werden kann. Es geht also um ein aus artenschutzfachlicher Sicht aktives und gezieltes Gestal-

ten und Aufwerten und nicht nur um relativ unspezifisches Reagieren, um den notwendigen Ausgleich/Er-

satz zu erhalten.

Die Ergebnisse der Artenpotenzialkarte fließen in die Neugestaltungsgrundsätze nach § 38 FlurbG und in 

die Projektbeschreibung ein.

Unter Beachtung der Artenpotenzialkarte erfolgt im weiteren Verfahrensablauf die Planung von Maßnah-

men. Alle gewünschten Maßnahmen sind so zu planen, dass artenschutzfachlich bedeutsame Strukturen 

möglichst nicht berührt werden. Artenschutzfachliche Aspekte werden somit bereits bei der Planung der 

Maßnahmen berücksichtigt. Das Ziel ist, Beeinträchtigungen und somit auch evtl. Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatSchG oder erhebliche Beeinträchtigungen von Arten im Rahmen der Eingriffsregelung von vorn-

herein zu verhindern. Die vorgeschlagenen Maßnahmen münden in einen Entwurf des Plans nach §  41 

FlurbG. 

Auf der Basis des Entwurfs wird eine „Artenbetroffenheitsanalyse“ erstellt, die fachplanerisch bereits der 

Vertiefungsplanung zuzuordnen ist (siehe Kapitel 4.2.1). Unter Berücksichtigung der artspezifischen Emp-

findlichkeiten ist für jede einzelne geplante Maßnahme zu prüfen, ob sie zu Beeinträchtigungen von pla-

nungsrelevanten Arten führt. Liegt keine Betroffenheit vor, ist die geplante Maßnahme zulässig und keiner 

weiteren artenschutzfachlichen Beurteilung zu unterziehen. 

Ist eine Betroffenheit hingegen nicht auszuschließen und will man an der geplanten Maßnahme festhal-

ten, so ist eine Erhebung der möglicherweise betroffenen Arten im Bereich der geplanten Maßnahme er-

forderlich. Die in Frage kommenden Arten sowie die Erhebungsmethodik sind dabei mit den jeweiligen un-

teren Naturschutzbehörden abzustimmen. Werden keine Arten festgestellt, ist die Maßnahme zulässig und 

unterliegt keiner weiteren artenschutzfachlichen Beurteilung. Werden Arten tatsächlich festgestellt, ist im 

Rahmen der Kartierung auch der Erhaltungszustand der betroffenen lokalen Population bzw. des lokalen 

Bestandes sowie das Habitatpotenzial der Umgebung abzuschätzen. Dies bedeutet u. U. die Erfassung eines 

größeren Bereichs um die eigentliche Maßnahme.

Die Ergebnisse der „Artenbetroffenheitsanalyse“ bilden die Grundlage für fachliche Prüfungen aufgrund der 

Eingriffsregelung sowie für die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach UVPG. Bei Betroffenheit von eu-

roparechtlich geschützten Arten oder nationalen Verantwortungsarten erfolgt zusätzlich eine Artenschutz-

prüfung, bei Betroffenheit von Arten des Anhangs II FFH-RL, Vogelarten nach Anhang I oder Zugvögeln nach 

Art. 4 Abs. 2 VS-RL in NATURA 2000-Gebieten eine FFH-Vorprüfung bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung. Da 

diese Beurteilungen mit unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben und auch mit unterschiedlichen Rechts-

folgen verbunden sind, müssen sie getrennt abgehandelt werden:

Grundsätzlich ist bei Betroffenheit von naturschutzfachlich bedeutsamen Tier- und Pflanzenarten eine 

Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft mit Bilanzierung der 

Eingriffe sowie der notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich (Eingriffsregelung 
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nach § 15 BNatSchG) sowie die Beurteilung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen (Schutzgut 

Tiere und Pflanzen im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG). 

Bei Betroffenheit von Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie, europäischen Vogelarten sowie den natio-

nalen Verantwortungsarten ist zusätzlich eine Artenschutzprüfung nach §§ 44 und 45 BNatSchG durch-

zuführen (siehe Kapitel 4.2.2). Hier geht es zunächst darum, festzustellen, ob sich durch eine geplante 

Maßnahme der Erhaltungszustand der betroffenen Population/des betroffenen Bestandes verschlech-

tern kann und durch welche Maßnahmen (Vermeidungs- und Minimierungs- sowie ggf. „vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen“ = CEF-Maßnahmen) artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden wer-

den können. Werden die Verbotstatbestände nicht erfüllt, ist die geplante Maßnahme zulässig. 

Sind Verbotstatbestände trotz Einbezug aller Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht aus-

zuschließen, sind die Ausnahmevoraussetzungen zu prüfen. In Hinblick auf die Zulässigkeit der geplan-

ten Maßnahme müssen für europarechtlich geschützte Arten und nationale Verantwortungsarten alle 

drei Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen; ansonsten ist die Maßnahme 

unzulässig. Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen dürfte bei den Vorhaben der Ländlichen Ent-

wicklung zukünftig nur selten der Fall sein, da aufgrund des landschaftsplanerischen Ansatzes arten-

schutzrechtliche Verbote schon bei der Planung vermieden werden. 

Bei Betroffenheit von Arten des Anhangs II FFH-RL, Vogelarten nach Anhang I oder Zugvögeln nach 

Art. 4 Abs. 2 VS-RL in NATURA 2000-Gebieten ist eine FFH-Vorprüfung bzw. eine FFH-Verträglichkeits-

prüfung nach § 34 BNatSchG durchzuführen (Beurteilung der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 

oder dem Schutzzweck eines betroffenen NATURA 2000-Gebietes).

Es ist zu betonen, dass im Rahmen der Verfahren der Ländlichen Entwicklung kein selbständiger „Fach-

beitrag Artenschutz“ erstellt wird — weder für die eigentliche Artenschutzprüfung nach §§  44 und 45 

BNatSchG noch für die anderen artenschutzfachlichen Beurteilungen. Die Bearbeitung des Schutzguts 

„Tiere und Pflanzen“ ist vielmehr integraler, jedoch gesondert dargestellter Bestandteil der Landschaftspla-

nung in der Ländlichen Entwicklung. 

Mit der beschriebenen Vorgehensweise ist es möglich, Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Arten 

von vornherein zu verhindern. Ein weiterer Vorteil besteht darin, Tier- oder Pflanzenarten erst bei möglicher 

Betroffenheit zu kartieren und nicht schon im Vorfeld, was den zu erwartenden Aufwand sowohl in Hinblick 

auf die zu erfassende Artenanzahl als auch in Hinblick auf die räumliche Ausdehnung deutlich einschränkt.
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Abbildung 2	 Gutachterliche Berücksichtigung des Artenschutzes (Schutzgut Tiere und Pflanzen) 	
		  in den Verfahren der Ländlichen Entwicklung
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„Artenpotenzialkarte“
Ermittlung der planungsrelevanten Arten im Verfahrensgebiet 

(bereits nachgewiesene oder potenziell vorkommende Arten)

Plan nach § 41 FlurbG (Entwurf)

„Artenbetroffenheitsanalyse“

2. Maßnahmen-/ Anlagenbezogene Erfassung möglicherweise betroffener Arten

Betroffenheit vorhanden

1. Ermittlung der vorhabensspezifischen Betroffenheit von planungsrelevanten Arten
(unter Berücksichtigung ihrer artspezifischen Empfindlichkeiten)

Beurteilung der 
Eingriffe 

nach § 15 BNatSchG
und der 

Umweltauswirkungen 
nach § 3c UVPG

Bei Betroffenheit von 
europarechtlich geschützten 
Arten sowie nationalen 
Verantwortungsarten

Artenschutzrechtliche 
Prüfung nach 

§ 44/45 BNatSchG

Bei Betroffenheit von NATURA 
2000-Gebieten mit  
Arten des Anhang II FFH-RL,
Vogelarten des Anhang I od. 
Zugvögel nach Art. 4 (2) VS-RL

FFH-Vorprüfung bzw. FFH-
Verträglichkeitsprüfung nach 

§ 34 BNatSchG

Arten festgestellt

 



16

Abbildung 3	 Gesamtablaufschema: Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange nach 
		  §§ 44 und 45 BNatSchG in Verfahren der Ländlichen Entwicklung mit 
		  Zuständigkeiten und MitwirkungenAbbildung 3 G esamtablaufschema:  Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange nach §§ 44 und 

45 BNatSchG  in Verfahren der Ländlichen Entwicklung mit Zuständigkeiten und Mitwirkungen 
Pl

an
 n

ac
h 

§ 
41

 F
lu

rb
G

Fachliche Prüfung

Anhörungsverfahren (§ 41 Abs. 2 FlurbG)

Ermittlung der vorhabensspezifischen 
Betroffenheit von 
planungsrelevanten Arten (unter 
Berücksichtigung ihrer artspezifischen 
Empfindlichkeiten)

Anlagenbezogene Erfassung 
möglicherweise betroffener Arten

Ermittlung der Verbotstatbestände (artbezogen) 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung 
aller Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-
Maßnahmen:

Ermittlung der Ausnahmevoraussetzungen
(artbezogen) nach § 45 Abs. 7 BNatSchG:

Verschlechterung des Erhaltungszustandes auf 
überörtlicher Ebene unter Berücksichtigung von 
Kompensationsmaßnahmen?

Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der betroffenen 
lokalen Population?Ve

rt
ie

fu
ng

sp
la

nu
ng

Beteiligung der HNB 
und UNB als Träger 
öffentlicher Belange

Entscheidung über die Zulässigkeit 
enthält die ggf. erforderlichen 
Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG

Zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen 
Interesses?

Anlagen von Artenschutzrecht 
nach § 44 BNatSchG nicht 

betroffen

Anlagen nach 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG von 

Verboten freigestellt

ja

Verfahrens-
abschnitt NaturschutzbehördenAmt für Ländliche Entwicklung (ALE)

HNB liefert Daten, 
Kartierungen, 
Hinweise zum 
Artenschutz

Ei
nl

ei
tu

ng
 u

nd
 A

no
rd

nu
ng

UNB wird im 
Rahmen der 
Vorerhebungen 
beteiligt

HNB teilt 
ergänzende 
Informationen mit

HNB nimmt 
fachlich Stellung

ALE berücksichtigt 
Stellungnahme im 
möglichen Umfang

Vo
rb

er
ei

tu
ng

sp
la

nu
ng

„Artenpotenzialkarte“:
Ermittlung der

planungsrelevanten Arten im
Verfahrensgebiet

Verfahrens-
abschnitt NaturschutzbehördenTeilnehmergemeinschaftAmt für Ländl. Entwicklung

Unterrichtung nach 
§ 5 FlurbG

A
bs

tim
m

un
g 

m
it 

de
r U

N
B

ge
m

äß
 Z

iff
er

 5
.2

 d
er

G
em

B
ek

„F
lu

rb
er

ei
ni

gu
ng

 u
nd

 N
at

ur
sc

hu
tz

“

keine 
Betroffenheit

keine Arten
festgestellt

nein

ja

Änderung Planentwurf

nicht auszuschließen

Arten festgestellt

Zumutbare Alternativen? ja

nein

nein ja

nein

HNB höhere Naturschutzbehörde, UNB untere Naturschutzbehörde 



17

4  Ablauf im Verfahren

4.1 � Einleitung und Anordnung von Verfahren: Ermittlung der planungsrelevanten Arten 
(„Artenpotenzialkarte“)

Im Rahmen der Vorbereitungsplanung ist zu ermitteln, welche planungsrelevanten Arten der Liste (siehe 

Kapitel 5) aktuell im Verfahrensgebiet vorkommen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch z. B. als Nah-

rungsgäste oder auf Wander- oder Flugkorridoren zu erwarten sind. Dabei bezieht sich das planungsrele-

vante Artenspektrum nicht auf einzelne Maßnahmen, sondern auf das gesamte Verfahrensgebiet. Folgende 

Fragen sind zu beantworten: 

◆ � Welche planungsrelevanten Arten kommen im Verfahrensgebiet tatsächlich vor (siehe Kapitel 4.1.1 — 

Ermittlung der im Verfahrensgebiet nachgewiesenen Arten) ?

◆ � Welche planungsrelevanten Arten kommen aufgrund ihrer Lebensraumansprüche und ihrer Verbreitung 

sehr wahrscheinlich im Verfahrensgebiet vor (siehe Kapitel 4.1.2 — Ermittlung der potenziell im Verfah-

rensgebiet vorkommenden Arten) ?

Die Auswahl von planungsrelevanten Arten wird in der Artenliste (siehe Kapitel 5) dokumentiert. Für die Be-

antwortung der oben genannten Fragen sind entsprechende Spalten vorgesehen. Die nachfolgende Tabel-

le stellt ein Beispiel dar, was in den einzelnen Spalten eingetragen werden kann. Die Eintragungen müssen 

nicht zwingend nach der hier angegebenen Reihenfolge abgearbeitet werden. Um den Zeitaufwand bei der 

Vorprüfung zu reduzieren, ist es in manchen Fällen auch sinnvoll, ein Kriterium, das zum eindeutigen Aus-

schluss von Arten führt, vorzuziehen.

Die räumliche Darstellung der planungsrelevanten Arten erfolgt in der sog. „Artenpotenzialkarte“, aus der 

ersichtlich ist, wo welche Arten im Verfahrensgebiet vorkommen können.

Verantwortlich für die Erarbeitung der Liste der planungsrelevanten Arten ist der Vorhabensträger. Die un-

tere wie höhere Naturschutzbehörde unterstützen die Ermittlung des planungsrelevanten Artenspektrums 

durch

◆ � die Bereitstellung von vorhandenen Tier- und Pflanzendaten,

◆ � Hinweise zur Verbreitung von Arten im Verfahrensgebiet, soweit vorhanden,

◆ � Bereitstellung evtl. vorhandener regionalisierter Prüflisten, 

◆ � Nennung von Gebietskennern,

◆ � Festlegung von zusätzlich zu berücksichtigenden Arten für das betroffene Verfahrensgebiet.
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Erläuterung:
rot markiert sind die planungsrelevanten Arten;

NW			   Nachweis der Art im Verfahrensgebiet: ja, nein oder k.A. (keine Angaben)

Quellenangabe		  Datengrundlage: ASK = Artenschutzkartierung, 

Jahr			   Nachweisjahr des Artvorkommens

Ortsangabe		  Angabe des Fundortes des Artvorkommens

L			   erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Verfahrensgebiet vorhanden: ja, 	

			   nein oder k.A. (keine Angaben)

V			   Verfahrensgebiet liegt innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art: ja, 	

			   nein oder k.A. (keine Angaben)

PO			   Vorkommen der Art im Verfahrensgebiet möglich (potenzielles Vorkommen): ja, 	

			   nein oder k.A. (keine Angaben)

Potenzieller Biotoptyp	 Potenzieller Biotoptyp für die Art im Verfahrensgebiet

B			   Vorhabensspezifische Betroffenheit der Art: ja, nein

4.1.1  Ermittlung der im Verfahrensgebiet nachgewiesenen Arten

Zunächst sind alle vorhandenen Informationsquellen über Tier- und Pflanzenartenvorkommen im Verfah-

rensgebiet auszuwerten, z. B.: 

◆ � Artenschutzkartierung (ASK) ,

◆ � Bayerische Biotopkartierung,

◆ � Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) Bayern für den jeweiligen Landkreis,

◆ � bereits durchgeführte Kartierungen im Rahmen von anderen Planungen (soweit diese nicht in die ASK 

eingearbeitet wurden),

◆ � Befragung von Naturschutzbehörden (insbesondere zum Vorhandensein regionalisierter Prüflisten) sowie 

von Gebietskennern.

Anschließend wird jede Pflanzen- und Tierart der Prüfliste mit den oben genannten Informationen abgegli-

chen. Besteht ein Artnachweis innerhalb des Verfahrensgebietes (bis zu maximal 20 Jahre alte Daten wer-

den berücksichtigt), ist in der Spalte „Quellenangabe“ die jeweilige Datengrundlage zu erwähnen, unter 

„Jahr“ wird das entsprechende Jahr des Nachweises eingetragen. Unter „Ortsangabe“ ist der Fundpunkt 

im Verfahrensgebiet zu nennen. Bestehen für eine Art mehrere Angaben aus unterschiedlichen Quellen, so 

gilt immer die aktuellste Datengrundlage. Bei ungenauen oder unvollständigen Fundortangaben sind in der 

Spalte „potenzieller Biotoptyp“ diejenigen Biotoptypen innerhalb des Verfahrensgebietes zu ergänzen, in 

denen die Art neben den beschriebenen Fundorten vorkommen kann.
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In Spalte NW (Nachweis) sind folgende Eintragungen möglich:

ja Artnachweis im Verfahrensgebiet vorhanden (auf Grundlage einer aktuellen Kartierung oder 

nach Auswertung von Sekundärdaten wie ASK, vorhandene Kartierungen, Befragung von Ge-

bietskennern usw.) 

nein Art kommt mit Sicherheit nicht im Verfahrensgebiet vor (nur bei Vorhandensein einer aktuellen 

flächendeckenden Kartierung des Verfahrensgebietes)

k. A. Kein Artnachweis im Verfahrensgebiet bekannt (nach Auswertung von Sekundärdaten)

Bei „ja“ ist die Art als nachgewiesene Art zu werten und kann bei „vorhabensspezifischer Betroffenheit“ 

weiter beurteilt werden (siehe Kapitel 4.2.1). Die konkreten Fundortangaben bzw. die potenziellen Biotop-

typen sind in die Artenpotenzialkarte zu übertragen. Bei „nein“ kann die Art ausgeschlossen werden. Bei „k. 

A.“ erfolgt eine Abschichtung zum potenziellen Vorkommen der Art (siehe Kapitel 4.1.2).

4.1.2  Ermittlung der potenziell im Verfahrensgebiet vorkommenden Arten 

Da im Regelfall sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren keine systematischen und flächendecken-

den Bestandserfassungen vorliegen, bedeutet ein Nicht-Nachweis nicht, dass die Art ausgeschlossen wer-

den kann. In einem solchen Fall (also bei „k. A.“ in Spalte NW) ist das potenzielle Vorkommen im Verfah-

rensgebiet über eine Abschichtung nach den folgenden Kriterien vorzunehmen: 

◆ � Vorhandensein eines geeigneten Lebensraums/Standorts der Art im Verfahrensgebiet (Spalte L) und

◆ � Vorkommen bzw. Verbreitung der Art im Verfahrensgebiet (Spalte V).

Abschichtung nach Lebensraum/Standort (Spalte L) 
Eine Art kann ausgeschlossen werden, wenn der erforderliche Lebensraum bzw. Standort im Verfahrensge-

biet nicht vorhanden ist oder die spezifischen Habitatansprüche einer Art im Verfahrensgebiet nicht erfüllt 

sind (siehe Spalte L).

Mit Hilfe einer erweiterten Struktur- und Nutzungskartierung (SNK+) kann diese Abschichtung nach Le-

bensraum/Standort relativ einfach und differenziert vorgenommen werden, da mit der flächendeckenden 

SNK zusätzlich Habitatmerkmale aufgenommen werden, die für die planungsrelevanten Arten essenziell 

sind (nähere Ausführungen siehe Kapitel 4.1.3).

Falls keine erweiterte SNK vorliegt, sind zunächst die im Verfahrensgebiet vorkommenden Biotoptypen mit 

den relativ „groben“ Habitatangaben der Artenliste abzugleichen (siehe Kapitel 5, Prüfliste, Spalte Habitat/

Standort). Falls der erforderliche Lebensraum/Standort der Art im Verfahrensgebiet nicht vorkommt, kann 

die Art ausgeschlossen werden. Wenn der erforderliche Lebensraum/Standort der Art im Verfahrensgebiet 

vorkommt, sind weitere detaillierte Informationen zum erforderlichen Lebensraum, zu den spezifischen Ha-

bitatansprüchen sowie zur Fortpflanzungsbiologie der Art heranzuziehen, um über einen Ausschluss der Art 

entscheiden zu können. Die entsprechenden Informationen können ggf. auch durch Begehungen mit den 

unteren Naturschutzbehörden, örtlichen Gebietskennern, Vegetationskundlern oder Tierökologen verdichtet 

werden. Bei ungenügenden Informationen muss die entsprechende Art in der Liste verbleiben. 
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In Spalte L (Lebensraum) sind folgende Eintragungen möglich:

ja Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art kommt im Verfahrensgebiet vor; spezifische 

Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt

nein Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art kommt im Verfahrensgebiet nicht vor; spezifische 

Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

k. A. keine genauen Angaben zu Lebensraum/Standort der Art vorhanden; spezifische Habitatan- 

sprüche unbekannt

Bei „nein“ wird die Art ausgeschlossen; es ist keine Weiterbearbeitung notwendig. Bei „ja“ oder „k. A.“ er-

folgt eine Weiterbearbeitung anhand des nächsten Kriteriums.

Abschichtung nach Verbreitungsgebiet der Art im Verfahrensgebiet im (Spalte V)
Eine Art kann ausgeschlossen werden, wenn deren Verbreitungsgebiet nach aktuellem Kenntnisstand ein-

deutig außerhalb des Verfahrensgebietes liegt (siehe Spalte V)1. Dies ist z. B. der Fall, wenn der regiona-

lisierte Rote-Liste-Status einer Tier- oder Pflanzenart im entsprechenden Großnaturraum „ausgestorben“, 

„verschollen“ oder „im Naturraum nicht vorkommend“ beträgt. Neben der Abfrage des regionalisierten Ro-

te-Liste-Status sollten in diesem Zusammenhang auch weitere Quellen herangezogen werden, um die Ver-

breitung einer Art festzustellen wie z. B.: 

◆ � Fledermäuse in Bayern (Meschede & Rudolph 2004), 

◆ � Brutvögel in Bayern (Bezzel et al. 2005),  

◆ � Libellen in Bayern (Kuhn & Burbach 1998), 

◆ � Heuschrecken in Bayern (Schlumprecht & Waeber 2003), 

◆ � Tagfalter in Bayern (in Vorbereitung),

◆ � Petersen et al. (2003 und 2004),

◆ � Verbreitungskarten des Bundesamtes für Naturschutz (siehe http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html),

◆ � Auswertung der ASK oder des ABSP sowie

◆ � sonstige Angaben aus der Literatur oder von Gebietskennern. 

Falls unterschiedliche Aussagen zur Verbreitung vorliegen, gilt immer die aktuelle und räumlich spezifische-

re Datengrundlage. Hierbei ist eine Zusammenschau der Daten erforderlich.

In Spalte V (Verbreitung) sind folgende Eintragungen möglich:

ja Verfahrensgebiet liegt innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art 

nein Verfahrensgebiet liegt eindeutig außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art 

k.A. keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden

1	Gemäß Art. 12 bzw. 13 FFH-RL beziehen sich die Verbotstatbestände auf die Tierarten „in ihren natürlichen Ver-
	 breitungsgebieten“ und auf die Pflanzenarten „in deren Verbreitungsräumen in der Natur“. Außerhalb ihres Verbreitungs-	
	 gebietes vorkommende Arten können für die weitere Betrachtung ausgeschlossen werden; ebenso Zufallsbeobachtungen 	
	 wie z. B. seltene Durchzügler und Irrgäste.
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Bei „nein“ wird die Art ausgeschlossen; es ist keine Weiterbearbeitung notwendig. Bei „ja“ oder „k. A.“ ist 

die Art als potenziell im Verfahrensgebiet vorkommende Art zu werten und kann bei „vorhabensspezifischer 

Betroffenheit“ weiter beurteilt werden.

In Spalte PO (potenzielle Art) werden die Ergebnisse der vorausgehenden zwei Abschichtungskriterien zu-

sammengefasst. In Spalte PO sind folgende Eintragungen möglich:

ja
Art kann im Verfahrensgebiet (aufgrund der Lebensraumausstattung und Verbreitung in Bayern) 

potenziell vorkommen

nein
Art kann im Verfahrensgebiet (aufgrund der Lebensraumausstattung und Verbreitung in Bayern) 

nicht vorkommen

In der Spalte „Potenzieller Biotoptyp“ sollten diejenigen Biotoptypen des Verfahrensgebietes genannt wer-

den, in denen die Art potenziell vorkommen kann (Kernlebensräume).

Wie bereits erwähnt, sind die Ergebnisse des gesamten Abschichtungsprozesses (nachgewiesene und poten-

ziell vorkommende Arten) in einer Artenpotenzialkarte darzustellen. Wenn keine Artkartierungen vom Ver-

fahrensgebiet vorliegen, aus denen die räumliche Verteilung von Arten ersichtlich ist (Fundpunkte), bleibt 

nur die Zuordnung der Arten zu den im Verfahrensgebiet vorkommenden Biotop- oder Strukturtypen, die 

z. B. aus der SNK oder aus anderen Begehungen entnommen werden können. Eine solche Zuordnung von 

Arten zu den vorhandenen Strukturtypen ist meist sehr unspezifisch, da zumindest die Strukturtypen der 

SNK relativ grob definiert sind (keine feine Unterteilung). Dies bedeutet, dass eine Art in mehreren Struk-

turtypen vorkommen kann und umgekehrt in einem Strukturtyp sehr viele verschiedene Arten vorkommen 

können. In einem solchen Fall würde die Artenpotenzialkarte keine aus planerischer Sicht sinnvolle Hilfe zur 

Planung der Maßnahmen darstellen, da viele Arten Biotop- oder Strukturtypen zugeordnet sind, die die rela-

tiv spezifischen Ansprüche der planungsrelevanten Arten gar nicht erfüllen. Um dieses Problem zu lösen, ist 

vorgesehen, die bestehende Struktur- und Nutzungskartierung (SNK) um spezifische artenrelevante Struk-

turmerkmale zu erweitern. Dieser Ansatz wird im nachfolgenden Kapitel näher erläutert. Solange eine sol-

che erweiterte SNK nicht zur Verfügung steht oder wenn bei einem Verfahren keine SNK durchgeführt wird, 

ist der spezifische Raumbezug durch entsprechende Geländebegehungen oder Befragungen der unteren Na-

turschutzbehörden weiter zu differenzieren. 

4.1.3 � Erweiterung der Struktur- und Nutzungskartierung (SNK+) zur Ermittlung des planungsrele-
vanten Artenpotenzials

Wie bereits erwähnt, ist eine verstärkte Integration artenschutzfachlicher Belange in die Landschaftspla-

nung der Flurneuordnung nur möglich, wenn raumbezogene Arteninformationen vorliegen. Bestandserfas-

sungen aller relevanten Artengruppen kommen nicht in Frage, da der Aufwand angesichts der durchschnitt-

lichen Größe der Verfahrensgebiete viel zu hoch wäre. Die Lösung besteht daher in einer entsprechenden Er-

weiterung der Struktur- und Nutzungskartierung (SNK+) um spezifische artenrelevante Strukturmerkmale.
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Erweiterung/Umarbeitung des SNK-Schlüssels
Die Struktur- und Nutzungskartierung (SNK) stellt üblicherweise die Basis und den ersten Schritt für die 

Maßnahmenplanung in der Flurneuordnung dar. Für die zukünftig stärkere Berücksichtigung des Arten-

schutzes in den Flurneuordnungsverfahren ist es sinnvoll, die SNK so zu ändern, dass den kartierten Struk-

turtypen das potenzielle Vorkommen prüfungs- bzw. planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten zugeord-

net werden kann. Ziel ist es, mit der SNK die planungsrelevanten Arten im Verfahrensgebiet zu ermitteln. 

Hierzu müssen zunächst alle planungsrelevanten Arten mit den im SNK-Schlüssel vorhandenen Strukturty-

pen verknüpft werden. Die Zuordnung der Pflanzenarten zu den Strukturtypen erfolgt nach den möglichen 

Standorten für die jeweilige Pflanzenart. Da die bisherige SNK ein vegetationstypenbezogener Schlüssel ist, 

ist die entsprechende Zuordnung der Pflanzenarten relativ einfach. Die Zuordnung von Tierarten zu den pas-

senden Strukturtypen ist hingegen oft schwierig, da viele Tierarten im Laufe ihres Lebens verschiedene Teil-

habitate benötigen. Dabei sollten nicht alle möglichen Teilhabitate einer Art berücksichtigt werden, sondern 

nur die wichtigen Kernlebensräume. Hierzu zählen insbesondere die Fortpflanzungs- und Ruhestätten samt 

essenzieller Nahrungs-, Jagdhabitate und Wander- bzw. Flugrouten, deren Beschädigung einen Verbotstat-

bestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG darstellt.

Wie bereits erwähnt, ist eine bloße Zuordnung von Arten zu den vorhandenen Strukturtypen nicht zielfüh-

rend, da in einem Strukturtyp nach dem bisherigen Kartierungsschlüssel (z. B. Extensivgrünland oder Hecke) 

sehr viele verschiedenen Arten vorkommen können. Die planungsrelevanten Arten haben jedoch meist sehr 

spezifische Habitatansprüche. Es ist daher zweckmäßig, anhand dieser Ansprüche den entsprechenden 

Strukturtyp weiter zu differenzieren und dadurch mit der zusätzlichen Erfassung von relevanten Habitat-

merkmalen das mögliche Artenspektrum einengen zu können. Eine solche Differenzierung kann durch Er-

gänzung der vorhandenen Attributlisten erfolgen. 

Das Ziel besteht also darin, anhand einer Habitatanalyse, die über die bloße Festlegung des Strukturtyps 

hinausgeht, das potenzielle Artenspektrum für den betrachteten Strukturtyp zu definieren. Umgekehrt be-

deutet dies, dass Arten, deren Habitatansprüche im betrachteten Strukturtyp nicht erfüllt sind, ausge- 

schlossen werden können. 

Nachfolgend wird anhand eines Beispiels erläutert, wie eine planungsrelevante Art entsprechend ihrer Ha-

bitatansprüche mit den Strukturtypen der SNK verknüpft werden kann.
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Alle planungsrelevanten Arten werden dem obigen Beispiel folgend in die SNK eingearbeitet (Modifizierung 

des SNK-Schlüssels mit Hilfe von entsprechenden Attributen). Deren Habitatmerkmale stehen in der Kartier-

software künftig so zur Verfügung, dass die notwendigen Abfragen zur Habitatstruktur bei der Kartierung 

automatisch abgerufen werden können und somit der Kartierer keine speziellen Kenntnisse zu den Habitat-

ansprüchen der planungsrelevanten Arten haben muss.

Praktisch bedeutet dies, dass während der Kartierung einem bestimmten Objekt nicht nur ein Strukturtyp 

zuzuordnen ist, sondern auch zusätzliche Habitatmerkmale aufgenommen werden, die für die planungs-

relevanten Arten von essenzieller Bedeutung sind. Nach Abschluss der Kartierung kann dann aufgrund der 

kartierten Strukturtypen und der zusätzlich erhobenen Habitatinformationen eine vorläufige Liste von mög-

lichen Arten im Verfahrensgebiet erstellt werden (siehe Abbildung 4). Im Prinzip entspricht diese Vorgehens-

weise der Abschichtung nach Lebensraum/Standort (vgl. Kap. 4.1.2), nur ist sie wesentlich differenzierter.

Hinzuziehung zusätzlicher Informationen
Die Liste solcher potenziell möglicher Arten kann in einem zweiten Schritt mit regionalen Informationen 

der Roten Liste, der Bayerischen Biotopkartierung, der Artenschutzkartierung (ASK), der landkreisbezogenen 

Arten- und Biotopschutzprogramme (ABSP) sowie mit vorhandenen Verbreitungskarten verschnitten wer-

den. Eine Tier- oder Pflanzenart kann z. B. ausgeschlossen werden, wenn deren Verbreitungsgebiet eindeu-

tig außerhalb des jeweiligen Verfahrensgebietes liegt (siehe Abschichtung nach Verbreitungsgebiet der Art 

im Verfahrensgebiet). 

Nach Verschneidung mit den oben genannten regionalen Informationen erhält man eine reduzierte Liste von 

möglichen Arten im Verfahrensgebiet.









Maculinea nausithous

Planungsrelevante Art:

Gras- und KrautflurGras- und Krautflur

ExtensivgrünlandExtensivgrünland

HochstaudenflurHochstaudenflur

Feucht/NassgrünlandFeucht/Nassgrünland

Strukturtypen:Strukturtypen:



  
          
             
            


             
              
          
               
              

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Anhand dieser potenziellen Artenliste könnten zusammen mit den unteren Naturschutzbehörden und re-

gionalen Gebietskennern in einer Übersichtsbegehung vor Ort weitere Arten ausgeschlossen werden. In 

schwierigeren Fällen ist auch eine Übersichtsbegehung durch einen Tierökologen denkbar. Nach einer ähn-

lichen Vorgehensweise wird auch in Baden-Württemberg verfahren (Petersen 2006, Geissler-Strobel et al. 

2003). So verbleiben nur diejenigen potenziellen Arten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im Verfahrensge-

biet vorkommen. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass man nicht nur eine Liste von potenziell möglichen Arten er-

hält, sondern aufgrund der Koppelung zu den einzelnen Strukturtypen auch einen Raumbezug herstellt.  

D. h., man erhält eine Artenpotenzialkarte, mit der man erkennen kann, welche Arten in welchen Struktur-

typen des Verfahrensgebietes vorkommen können. Dadurch lassen sich umfangreiche Kartierungen aller Ar-

tengruppen vermeiden.

Abbildung 4	 Ermittlung des planungsrelevanten Artenpotenzials im Verfahrensgebiet mit Hilfe 		
		  der erweiterten SNK (SNK+)

Abbildung 4 Ermittlung des planungsrelevanten Artenpotenzials im Verfahrensgebiet mit Hilfe der erweiter-
ten SNK (SNK+ ) 

 

Flächendeckende Struktur- und Nutzungskartierung des gesamten 
Verfahrensgebietes mit Aufnahme von relevanten Habitatmerkmalen

Liste der potenziell im Verfahrensgebiet  

vorkommenden Arten 

„Artenpotenzialkarte“

Vorläufige Liste von möglichen Arten im 
Verfahrensgebiet

Reduzierte Liste von 
möglichen Arten im 
Verfahrensgebiet

Computergestützte Verschneidung mit potenzieller Artenliste

Verschneidung mit regionalen Informationen & Befragung von Gebietskennern

Evtl. tierökologische Übersichtsbegehung
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4.2 � Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen: Artenbetroffenheits-
analyse und artenschutzrechtliche Prüfung nach §§ 44 und 45 BNatSchG

4.2.1  Artenbetroffenheitsanalyse für das Verfahrensgebiet

4.2.1.1  Ermittlung der vorhabensspezifischen Betroffenheit von planungsrelevanten Arten
Das planungsrelevante Artenspektrum ist für die Beurteilung von Beeinträchtigungen auf jene Arten einzu-

grenzen, die von den geplanten Maßnahmen bzw. Anlagen eines Verfahrens (im Sinne des Plans nach § 41 

FlurbG) tatsächlich betroffen sein können („Artenbetroffenheitsanalyse“). Im Rahmen der Vertiefungspla-

nung wird daher geprüft, welche der bisher ermittelten planungsrelevanten Arten (tatsächlich oder poten-

ziell vorkommend) von den möglichen Wirkungen der einzelnen Maßnahmen beeinträchtigt werden kön-

nen, d. h. welche Arten für die Beurteilung von Beeinträchtigungen tatsächlich betrachtet werden müssen. 

Umgekehrt bedeutet dies, dass Arten oder ganze Artengruppen, die mit hinreichender Sicherheit von den 

Vorhabenswirkungen nicht betroffen sein können, nicht weiter betrachtet werden müssen, d. h. sie können 

bereits im Stadium der Vorprüfung ausgeschlossen werden.1

Beispiele: 	� Wenn im gesamten Verfahrensgebiet keine Maßnahmen in oder in unmittelbarer Nähe von 

Gewässern stattfinden und die durchzuführenden Maßnahmen auch keine Auswirkungen auf 

Gewässer haben, können rein aquatische Tiergruppen wie Fische, Krebse und Muscheln aus-

geschlossen werden.

	� Wenn in einem Verfahrensgebiet keine alten Bäume gefällt werden, sind keine Beeinträchti-

gungen für Waldfledermäuse oder altholzbewohnende Käfer zu erwarten (unter der Voraus-

setzung, dass nicht andere Beeinträchtigungen wie Zerschneidungen vorliegen). D. h. diese 

beiden Artengruppen können ebenfalls ausgeschlossen werden.

Der Ausschluss einer Art oder einer ganzen Artengruppe muss nicht erst am Ende des Abschichtungspro-

zesses vorgenommen werden, sondern kann bei klarer Sachlage (d. h. endgültig feststehender technischer 

Planung) auch schon zu Beginn der Vorprüfung erfolgen. Dies erspart den oft erheblichen Zeitaufwand, der 

für die einzelnen Abschichtungsschritte benötigt wird. 

Die Voraussetzung für die Beurteilung der Betroffenheit von Arten ist die genaue Kenntnis der möglichen 

Vorhabenswirkungen. D. h. der Plan nach § 41 FlurbG muss zumindest im Entwurf feststehen, um überhaupt 

Aussagen zur Betroffenheit vornehmen zu können. Falls sich die technische Planung während des Planungs-

prozesses ändert, könnte sich daraus auch eine Änderung der Betroffenheit ergeben.

Grundsätzlich ist anhand der artspezifischen Empfindlichkeit für jede nachgewiesene oder potenziell vor-

kommende planungsrelevante Art und zugleich für jede geplante Maßnahme zu prüfen, ob vorhabensbe-

dingte Beeinträchtigungen möglich sind. Neben einer Entfernung oder Beeinträchtigung von Strukturen 

oder Biotoptypen, die für die jeweilige Art wichtig sind, ist auch zu prüfen, ob die Art empfindlich auf Zer-

1 �Solche ausgeschlossenen Arten können jedoch für die Planung von artspezifischen Naturschutzmaßnahmen eine Rolle 

spielen.
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schneidungswirkungen oder Störwirkungen reagiert, die mit den Maßnahmen unter Umständen verbunden 

sind. 

Sind in einem Verfahren viele einzelne Maßnahmen geplant, stellt diese Vorgehensweise einen hohen Be-

arbeitungsaufwand dar, wenn bei der Artenbetroffenheitsanalyse jede einzelne Maßnahme in Hinblick auf 

das gesamte planungsrelevante Artenspektrum betrachtet wird. Dieser Aufwand lässt sich reduzieren, indem 

man nicht alle Maßnahmen prüft, sondern sog. „prüfungsrelevante Maßnahmen“ auswählt. Hierzu geht 

man nicht von den Arten, also der Betroffenenseite aus (wie dies in einer Artenschutzprüfung üblich ist), 

sondern man geht von der Vorhabensseite aus und überlegt, welche Wirkungen eine geplante Maßnahme 

hat und wie diese sich auf Tiere und Pflanzen ganz allgemein auswirken können. Falls die möglichen Vor-

habenswirkungen sehr gering sind, kann die entsprechende Betroffenheit ausgeschlossen werden, ohne alle 

planungsrelevanten Arten für diese Maßnahme abzuprüfen. 

Beispiele:	� Eine geringfügige Verbreiterung eines bestehenden Wirtschaftsweges (Ausbaumaßnahme) 

ist im Intensivgrünland für Tiere und Pflanzen nicht relevant (-> Ausschluss der Ausbaumaß-

nahme). 

	� Wenn bei einem Ausbau eines bestehenden Wirtschaftsweges ein strukturreicher Wegsaum 

beseitigt wird, ist diese Ausbaumaßnahme jedoch artenschutzfachlich relevant.

Wie die Beispiele zeigen, sollten diejenigen Maßnahmen eines Verfahrens herausgefiltert werden, bei denen 

mit Beeinträchtigungen der planungsrelevanten Arten zu rechnen ist. Anhand der Kriterien „Art der Maß-

nahme“ (z. B. Ausbau oder Neubau eines Weges) sowie „betroffene Struktur- oder Nutzungstypen“ kann 

eine Auswahl von prüfungsrelevanten Maßnahmen getroffen werden. Hierzu ist zunächst eine Analyse der 

von den einzelnen Maßnahmen betroffenen Struktur- oder Nutzungstypen notwendig: 

◆ � Welche Struktur- und Nutzungstypen werden direkt überbaut oder überquert? 

◆ �� Welche Struktur- und Nutzungstypen befinden sich in der Umgebung der geplanten Maßnahmen?

Zusätzlich bedarf es der Ermittlung mittelbarer Auswirkungen, v. a. der von Maßnahmen ausgehenden Stö-

rungen für Tiere.

Aufgrund der ermittelten Betroffenheitssituation kann dann festgelegt werden, welche Maßnahmen arten-

schutzfachlich relevant sind, d. h. welche Maßnahmen in Hinblick auf eine Beurteilung des Schutzgutes 

Tiere und Pflanzen weiter betrachtet werden (Ausschluss von Maßnahmen mit geringer Wirkungsintensität). 

Die Artenbetroffenheit wird – wie die Ermittlung der planungsrelevanten Arten – ebenfalls in der Artenlis-

te dokumentiert (siehe Tabelle 2). In der Spalte B (vorhabensspezifische Betroffenheit) sind folgende Ein-

tragungen möglich:

ja
Art kann aufgrund ihrer artspezifischen Empfindlichkeit von einzelnen Maßnahmen betroffen 

sein

nein
Art kann aufgrund ihrer artspezifischen Empfindlichkeit von keiner der geplanten Maßnahmen 

betroffen sein
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Bei „nein“ wird die Art nicht weiter betrachtet. Bei „ja“ ist die Art einer weiteren artenschutzfachlichen 

Beurteilung zu unterziehen. Die Spalte „Bemerkung“ dient hauptsächlich dazu, kurz zu begründen, warum 

die Art nicht betroffen ist. In dieser Spalte können aber auch sonstige Bemerkungen zu einzelnen Arten ge-

macht werden. 

Die Artenbetroffenheitsanalyse sollte in enger Abstimmung mit den unteren Naturschutzbehörden erfolgen. 

4.2.1.2 � Maßnahmen- bzw. anlagenbezogene Erfassung möglicherweise betroffener planungsrelevan-
ter Arten

Sind Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Arten für eine geplante Maßnahme bzw. Anlage nicht 

auszuschließen und will man an ihr festhalten (keine andere Alternative möglich), so ist eine Erhebung 

der möglicherweise betroffenen Arten erforderlich. In seinem Urteil vom 18.05.2006 hat der EuGH festge-

stellt, dass von einem Artvorkommen nur ausgegangen werden müsse, falls gesicherte Informationen über 

das Vorkommen vorliegen und die Angaben nicht nur die Möglichkeit eines solchen Vorkommens belegen. 

Die in Frage kommenden Arten sowie die Erhebungsmethodik sind mit den unteren Naturschutzbehörden 

abzustimmen. Je gefährdeter eine Art ist, umso intensiver sollte die zugehörige Datenerhebung sein (Lütt-

mann 2007). Werden artenschutzrelevante Arten tatsächlich festgestellt, ist im Rahmen der Kartierung auch 

der Erhaltungszustand der betroffenen lokalen Population bzw. des lokalen Bestandes abzuschätzen. Dies 

bedeutet u. U. die Erfassung eines größeren Bereichs um die eigentliche Maßnahme.

Die Bestandserfassung sollte auch das Habitatpotenzial im Umfeld berücksichtigen. Beispielsweise ist es 

wichtig zu wissen, ob bei Eingriffen in Gewässerkomplexe für den lokalen Bestand des Kammmolchs ausrei-

chend Laichhabitate oder bei Eingriffen in Wald für die Wochenstubengemeinschaft der Fransenfledermaus 

weitere Baumhöhlen als Quartierangebote in räumlich-funktionalem Zusammenhang vorhanden sind, so 

dass die Funktionalität im Fall einer Beseitigung eines einzelnen Tümpels oder einer Höhle möglicherweise 

erfüllt bleibt (Lüttmann 2007).

Der aktuelle Erhaltungszustand von lokalen Populationen ist mit einer „ABC-Bewertung“ zu klassifizieren. 

Dieses Bewertungsverfahren wurde für die FFH-Arten bundesweit als Standardmethode für das FFH-Moni-

toring eingeführt. Nach den Vorgaben der LANA (2001) werden für die Bewertung des Erhaltungszustandes 

von Arten die drei Kriterien „Habitatqualität“ (artspezifische Strukturen), „Zustand der Population“ (Popula-

tionsdynamik und -struktur) und „Beeinträchtigung“ herangezogen. Die Einstufung des Erhaltungszustan-

des erfolgt dabei in die Wertstufen:

◆ � A: hervorragender Erhaltungszustand

◆ � B: guter Erhaltungszustand

◆ � C: mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand

Zu beachten ist, dass die Wertstufen A und B jeweils einen „günstigen“ Erhaltungszustand darstellen und 

nur die Wertstufe C für einen „ungünstigen“ Erhaltungszustand steht.

Speziell für Bayern entwickelte Kartieranleitungen und Bewertungsschemata für Arten des Anhangs IV 

FFH-Richtlinie liegen für einige Arten im Entwurf vor (siehe Bayerisches Landesamt für Umwelt). Kartier-
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anleitung für Waldvogelarten des Anhangs I Vogelschutzrichtlinie wurden von der Bayerischen Landesan-

stalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) erstellt (http://www.lwf.bayern.de/waldoekologie/naturschutz/ffh-

natura2000/34293/index.php). Für weitere FFH-Arten haben Schnitter et al. (2006) und das Bundesamt für 

Naturschutz (BfN 2009) bundesweit standardisierte ABC-Bewertungsvorgaben entwickelt. 

4.2.2  Artenschutzrechtliche Prüfung nach §§ 44 und 45 BNatSchG 

4.2.2.1  Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
Falls vorhabensbedingte Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Arten nicht auszuschließen sind, er-

folgt für alle europarechtlich geschützten Arten (siehe Artenliste) sowie für die nationalen Verantwortungs-

arten eine entsprechend den Ausführungen von Kapitel 3.3 vereinfachte artenschutzrechtliche Prüfung der 

Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. In Tabelle 3 sind die Prüfschritte tabellarisch in Kurzform dargestellt, 

in Abbildung 5 ist das zugehörige Ablaufschema wiedergegeben.
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



















































            
   
           
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Ermittlung der Beeinträchtigung der Art (ohne Vermeidungsmaßnahmen)
Um beurteilen zu können, wie eine Art von einer Maßnahme beeinträchtigt werden kann, ist zunächst das 

betroffene Artvorkommen kurz zu beschreiben: Handelt es sich um eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte? 

Wie ist die Population bzw. der betroffene Bestand räumlich verteilt? Wie ist der Erhaltungszustand der 

lokalen Population bzw. des lokalen Bestandes? Anschließend sind die zu erwartenden Auswirkungen der 

Maßnahmen auf das Artvorkommen zu beschreiben: Können durch die Maßnahme Beeinträchtigungen her-

vorgerufen werden, die artenschutzrechtliche Verbotstatbestände darstellen bzw. auslösen, d. h. die zu einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population/des lokalen Bestandes führen können?

Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 
Falls Verbotstatbestände nicht auszuschließen sind, ist zu überlegen, ob die Beeinträchtigungen durch ge-

eignete Maßnahmen vermieden oder in ihrer Stärke soweit abgesenkt werden können, dass sie nicht mehr 

verbotsrelevant sind. Ziel der Vermeidungsmaßnahmen ist es, mithilfe artspezifischer Maßnahmen einen 

günstigen Erhaltungszustand des lokal betroffenen Bestandes der jeweiligen Art zu gewährleisten und eine 

Ausnahmeprüfung möglichst zu vermeiden.

Die in Frage kommenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (z. B. Bauzeitenbeschränkung, La-

geverschiebung bei Wegen, Querungshilfen) sowie die evtl. erforderlichen „vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahmen“ (CEF-Maßnahmen = funktionserhaltende Maßnahmen wie z. B. Erweiterung oder Verbesserung 

des Habitats) sind kurz zu beschreiben. Dabei sollten Aussagen zur Art, zum Wirkungszeitpunkt und auch 

zur Effizienz der ausgewählten bzw. der verworfenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erfol-

gen. Wissenslücken und Prognoseunsicherheiten sollten ebenfalls dargestellt werden. In solchen Fällen ist 

es auch notwendig, entsprechende Maßnahmen des Risikomanagements zu erwähnen (z. B. besondere Bau- 

oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring).

Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (mit Vermeidungsmaßnahmen)
Anschließend sind die einzelnen artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG abzuprüfen. 

Maßstab der Bewertung einer Beeinträchtigung ist bei allen Verbotstatbeständen die Auswirkung auf das 

lokale Vorkommen einer Art. Die relevante Fragestellung ist, ob sich trotz der vorgenommenen Vermei-

dungs-, Minimierungs- und CEF-Maßnahmen der Erhaltungszustand der lokalen Population bzw. des loka-

len Bestandes infolge von Störung oder ökologischem Funktionsverlust der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang verschlechtert. Die Entscheidung hierüber fällt die planfeststel-

lende Behörde.

4.2.2.2  Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
Eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung wird in Verfahren der Ländlichen Entwicklung selten der Fall 

sein, da i d. R. bereits durch frühzeitige Alternativenprüfung eine Naturschutzverträglichkeit geschaffen 

werden kann. Falls dennoch Verbotstatbestände erfüllt werden, sind die Voraussetzungen für eine Ausnah-

me nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen. Danach müssen für alle europarechtlich geschützten Arten sowie 

die nationalen Verantwortungsarten die folgenden drei Fragen mit ja beantwortet werden:
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◆ ��� Ist die Maßnahme aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt?

◆ � Sind keine zumutbaren Alternativen vorhanden?

◆ � Ist sichergestellt, dass sich unter Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen der Erhaltungszu-

stand der betroffenen Art auf überörtlicher Ebene nicht verschlechtert?

Zwingende Gründe
Die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses sind kurz zu begründen. Die Beantwor-

tung dieser Fragestellung ist nicht Teil der Landschaftsplanung, sondern wird durch die Genehmigungsbe-

hörde festgestellt.

Alternativenprüfung 
Ist eine entsprechende zumutbare Alternative verfügbar, so besteht ein strikt zu beachtendes Vermeidungs-

gebot, das nicht im Wege der planerischen Abwägung überwunden werden kann. Die Frage ist, ob es ander-

weitige zufriedenstellende Alternativen gibt, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der betrach-

teten Art führen. Daher ist aufzuzeigen, welche Alternativen geprüft wurden und warum sie nicht zumutbar 

sind oder aus naturschutzfachlicher Sicht nicht in Frage kommen. 

Prüfung der Wahrung des Erhaltungszustandes der betroffenen Arten
Bei Prüfung der Verbotstatbestände (Schritt 2 der Artenschutzprüfung) ist die Betrachtungsebene die lokale 

Population. Bei Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen (Schritt 3) ist dagegen eine großräumigere Betrach-

tung vorzunehmen und zu prüfen, ob sich der Erhaltungszustand auch auf überörtlicher Ebene verschlech-

tert. Je nach betrachteter Art kann diese überörtliche Ebene vom Verfahrensgebiet bis zur biogeographi-

schen Region reichen. Wenn der Erhaltungszustand bereits ungünstig ist, darf die Maßnahme jedenfalls zu 

keiner weiteren Verschlechterung führen. 

Bleibt der Erhaltungszustand nicht gewahrt, ist zu überlegen, mit welchen Maßnahmen (Kompensations-

maßnahmen) die verbleibenden Beeinträchtigungen so kompensiert werden können, dass sich der Erhal-

tungszustand nicht verschlechtert. Artenschutzprogramme sind in diese Überlegungen mit einzubeziehen.

Die vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen sind kurz zu beschreiben. Wie bei den Vermeidungsmaß-

nahmen sind auch hier Aussagen zur Effizienz der ausgewählten bzw. zum Ausschluss verworfener Kom-

pensationsmaßnahmen notwendig. Außerdem sind auch Hinweise in Hinblick auf ein Monitoring zu geben. 

Insgesamt ist glaubhaft nachzuweisen, dass der Erhaltungszustand gesichert werden kann. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Maßnahmen, die im Rahmen einer artenschutzrecht-

lichen Prüfung vorkommen können, im Überblick dargestellt. Dabei sind zwei Betrachtungsebenen zu un-

terscheiden: Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen am Eingriffsort (Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahmen, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen = CEF-Maßnahmen) und kompensatorische 

Maßnahmen zur Erlangung der Ausnahme. Das gesamte vorgeschlagene Maßnahmenpaket ist mit den un-

teren Naturschutzbehörden abzustimmen. 
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

 

 








 


 














 


 






















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6 � Prüfliste der planungsrelevanten Arten in der Ländlichen 
Entwicklung

Die vorliegende Prüfliste der planungsrelevanten Arten (insgesamt 260 Arten) enthält

◆ � alle Arten des Anhangs IV FFH-RL in Bayern (gemäß BayStMI 2007);

◆ � europäische Vogelarten nach Art. 1 VS-RL in Bayern (gemäß BayStMI 2007) ohne die häufigen und un-

gefährdeten Arten;

◆ � alle Arten des Anhangs II FFH-RL in Bayern (zusätzlich zu den Arten des Anhangs IV FFH-RL nach Baye-

rischer Referenzliste des BayLfU, Stand: 15.08.2007).

Erläuterungen zur Prüfliste der planungsrelevanten Arten
In die Spalte „RL reg.“ ist der für das betrachtete Verfahrensgebiet relevante regionalisierte Rote-Liste-Sta-

tus für Tiere und Pflanzen einzugeben (nach BayLfU 2003a, b).

AG	 Artengruppe:

	 A	 Amphibien

	 F	 Fische

	 Kä	 Käfer

	 Kr	 Krebstiere

	 L	 Libellen

	 P	 Pflanzen (Gefäßpflanzen und Moose)

	 R	 Reptilien

	 Säu	Säugetiere

	 Sch	Schmetterlinge (Tag- und Nachtfalter)

	 V	 Vögel

	 W	 Weichtiere (Muscheln, Schnecken)

RL reg.	 regionalisierter Rote-Liste-Status für Tiere und Pflanzen in Bayern (nach BayLfU 2003a, b):

	 0	 Ausgestorben oder verschollen

	 1	 Vom Aussterben bedroht

 	 2	 Stark gefährdet

 	 3	 Gefährdet

	 V	 Arten der Vorwarnliste

	 G	 Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt

	 R	 Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen

	 D	 Daten defizitär

	 n.i.N.  nicht im Naturraum vorkommend

	 n.g.	nicht gefährdet

	 k.A.	keine Angaben vorhanden

	 II	 kein regelmäßiger Brutvogel
RL BY	 Rote Liste-Status in Bayern (nach BayLfU 2003a, b): Kategorien siehe RL reg.

RL D	 Rote Liste-Status in Deutschland (nach BayLfU 2003a,b, BfN 1996, BfN 2009): Kategorien siehe 	
	 RL reg.
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§	� Nationaler Schutzstatus nach § 7 BNatSchG (nach WISIA — Artenschutzdatenbank des Bundes-
amts für Naturschutz):

	 b besonders geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG
	 s streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
	 - kein Schutzstatus nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG

FFH-RL	� Europarechtlicher Schutzstatus nach FFH-Richtlinie (nach WISIA — Artenschutzdatenbank des 
Bundesamts für Naturschutz):

	 II Tier- oder Pflanzenart nach Anhang II FFH-Richtlinie
	 IV Tier- oder Pflanzenart nach Anhang IV FFH-Richtlinie

VS-RL	 Europarechtlicher Schutzstatus in Bayern nach Vogelschutz-Richtlinie:
	 Art. 1 	  Vogelart nach Art. 1 Vogelschutzrichtlinie (europäische Vogelart)
	� Art. 4(2)	 Vogelart nach Art. 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie (nicht in Anhang I aufgeführte, regel	

	 mäßig auftretende Zugvogelarten)
	 Anh. I	 Vogelart nach Anhang I Vogelschutzrichtlinie 

Habitat/Standort 	� Angaben zu den Habitattypen bzw. zum Standort der Art nach Angaben des Bayerischen Landes-
amtes für Umwelt (siehe BayStMI 2007) und nach Angaben von ifuplan (bei Vögeln)

Neststandort	 Angaben zum Neststandort bei Vögeln (Angaben von ifuplan)

NW	 Nachweis der Art im Verfahrensgebiet: ja, nein oder k.A. (keine Angaben)

Quellenangabe	 Datengrundlage für den Nachweis: z. B. ASK = Artenschutzkartierung

Jahr	 Nachweisjahr des Artvorkommens

Ortsangabe	 Angabe des Fundortes des Artvorkommens

L	 erforderlicher Lebensraum/Standort im Verfahrensgebiet vorhanden: ja, nein oder k.A. (keine 		
	 Angaben)

V	� Verfahrensgebiet liegt innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art: ja, nein oder k.A. 
(keine Angaben)

PO	� Vorkommen der Art im Verfahrensgebiet möglich (potenzielles Vorkommen): ja, nein oder k.A. 
(keine Angaben)

Potenzieller Biotoptyp	 Potenzieller Biotoptyp für die Art im Verfahrensgebiet

B	 Vorhabensspezifische Betroffenheit der Art: ja, nein

Bemerkung	
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Anlage: Erläuterungen zu den Vollzugshinweisen 

ifuplan   47 

Deutscher Name Wissenschaft. Name AG RL reg. RL BY RL D § VS-RL Habitat /Standort Neststandort (Vögel) NW Quellenangabe Jahr Ortsangabe L V PO Potenzieller Biotoptyp B Bemerkung 

Karmin-gimpel Carpodacus erythrinus V  2 n.g. s Art. 1, 4 (2) Feuchtgebiete allgemein, strukturreiche Lebensräume, Moore 

Wiesen, Gehölze           

Kiebitz Vanellus vanellus V  2 2 s Art. 1, 4 (2) Offene Kulturland-schaft, Feuchtgebiete allgemein 

Wiesen, Acker           

Klapper-grasmücke Sylvia curruca V  V n.g. b Art.1 Hecken, Gebü-sche, Gärten, Parks 

Gehölze           

Kleines Sumpfhuhn Porzana parva V  1 1 s Art.1, Anh. I Verlandungsberei-che; Schilf Stillgewäs-ser, Gras- u. Stauden-fluren 

          

Kleinspecht Dendrocopos minor V  V V b Art. 1, 4 (2) Laubwälder, Feldgehölze, Parks Baumhöhlen           

Knäkente Anas quer-quedula V  1 2 s Art. 1, 4 (2) Gewässer allge-mein, Feuchtgebiete allgemein 

Stillgewäs-ser, Wiesen           

Kolbenente Netta rufina V  3 n.g. b Art. 1, 4 (2) Gewässer allge-mein Stillgewässer           

Kormoran Phalacro-corax carbo V  V n.g. b Art.1 Gewässer allge-mein Stillgewäs-ser, Gehölze           

Kornweihe Circus cyaneus V  1 2 s Art.1, Anh. I Offene Kulturland-schaft, Feuchtgebiete allgemein 

Gras- u. Stauden-fluren, Gehölze 

          

Krickente Anas crecca V  2 3 b Art. 1, 4 (2) Gewässer allge-mein Stillgewäs-ser, Fließgewäs-ser, Wiesen 

          

Kuckuck Cuculus canorus V  V V b Art.1 strukturreicher Lebensraum Sonstige           

Löffelente Anas clypeata V  3 3 b Art. 1, 4 (2) Gewässer allge-mein Stillgewässer           

Mauerläufer Tichodroma muraria V  R R b Art. 1, 4 (2) Felswände sonnig im alpinen Bereich Felsen, Siedlungs-flächen 
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